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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Einrichtung des Amts#itzes für das  
Reichsprä#idium zur Wiederher#tellung der Handlungsfähigkeit des 

Bundesgebietes und des Deut#chen Reiches. 
 

erla##en am 20.06.2010, im Namen des Deut#chen Reiches  
 

In Kraft ge#etzt am 23.05.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
Nr 11 

 
Für die Zwecke einer zu folgen habenden Wiederher#tellung der Handlungsfähigkeit des Deut#chen Reiches in #einen 
völkerrechtlich anerkannten Grenzen vom 31. Juli 1914 #owie allen Verordnungen und Ge#etzen in Bezug der nie 
außerkraftgetretenen Verfa##ung vom 16. April 1871 zum Stand 28. Oktober 1918 wird nun ein Amts#itz eingerichtet.  
 
Es gilt mit #ofortiger Wirkung als Amts#itz des Reichsprä#idiums das Schloß Bellevue, Spreeweg 1 in der 
Reichshaupt#tadt 10557 Berlin, reichsrechtlich Po#tleitzahl 1.  
 
Diesbezüglich verwei#en wir zwingend auf  die Bekanntmachung des Schreibens der Drei Mächte vom 8. Juni 1990 
zur Aufhebung ihrer Vorbehalte, insbe#ondere in dem Genehmigungs#chreiben zum Grundge#etz vom 12. Mai 1949 in 
Bezug auf die Direktwahl der Berliner Vertreter zum Bundestag und ihr volles Stimmrecht im Bundestag und im 
Bundesrat. Zitat: …….. Die Haltung der Alliierten, "daß die Bindungen zwi#chen den We#t#ektoren Berlins und der 
Bundesrepublik Deut#chland aufrechterhalten und entwickelt werden, wobei sie berück#ichtigen, daß die#e Sektoren 
wie bisher kein Be#tandteil (kon#titutiver Teil) der Bundesrepublik Deut#chland #ind und auch weiterhin nicht von 
ihr regiert werden" bleibt unverändert.  
 
Die ge#amte Führung der Bundesrepublik Deut#chland i#t demgemäß verpflichtet, die unbegrenzte Ver#orgung und 
Sicherheit der ge#amten Anlage des Schlo##es zu gewährlei#ten.  
 

Das Reichsprä#idium des Deut#chen Reiches be#teht gemäß Übergangsge#etz vom 23. Mai 2010 (RGBl-1005232-
Nr7-Uebergangsge#etz) aus Prä#idial#enat, Reichskanzler und den stellvertretenden Reichskanzlern. Bis auf 
Widerruf werden weitere Behörden zur Reichsverwaltung auch am Amts#itz des Reichsprä#idiums errichtet. 
 
Erla##en zu Berlin, den 20. Juni 2010. 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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